Übersicht: Unpfändbare Entgeltbestandteile

	Art des Entgeltbestandteils
	Dieser Teil ist nicht pfändbar

	Überstundenvergütungen
	· die Hälfte der Bruttogesamtvergütung für Mehrarbeit

	Extraleistungen wie Urlaubsgeld und Jubiläumszahlungen
	· Urlaubsgeld, Zuwendungen aus Anlass eines besonderen Betriebsereignisses und Treuegelder soweit sie den Rahmen des Üblichen nicht übersteigen

	Ausgleichzahlungen für besonderen Aufwand; Erschwerniszulagen
	· Aufwandsentschädigungen, Auslösungsgelder und sonstige soziale Zulagen für auswärtige Beschäftigungen, Entgelt für selbstgestelltes Arbeitsmaterial, Gefahren- sowie Schmutz- und Erschwerniszulagen soweit diese Bezüge den Rahmen des Üblichen nicht übersteigen.

	Weihnachtsgeld
	· Weihnachtsgeld bis zur Hälfte des monatlichen Entgelts, maximal aber bis 500 €

	Beihilfen
	· Heirats- und Geburtsbeihilfen, Studienbeihilfen und Erziehungsgelder
Achtung: Die Corona-Beihilfen fallen nicht hierunter. Maßgeblich im entschiedenen Fall war, dass die Corona-Prämie als Erschwerniszulage gezahlt worden war.


Diese unpfändbaren Beträge muss Ihr Arbeitgeber im Fall einer Entgeltpfändung vom Gesamtbruttoeinkommen des jeweiligen Kollegen abziehen.


